
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stadt Neu-Anspach, Stadtteil Westerfeld 
 

Bebauungsplan 
 

„Östlicher Ortsrand Westerfeld“ 
 

Erweiterung 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b BauGB sowie § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b BauGB sowie § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und An-
regungen (Frist bis zum 18.02.2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu-Anspach und Wettenberg, den 13.06.2022 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b BauGB sowie § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
Abwasserverband Oberes Usatal (07.02.2022) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (14.01.2022) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 

(15.02.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt (14.02.2022) 
Syna GmbH (04.02.2022) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
Amt für Bodenmanagement Limburg a.d. Lahn (16.02.2022) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(12.01.2022) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden (20.01.2022) 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (19.01.2022) 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (18.01.2022) 
Naturpark Taunus (14.01.2022) 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (24.01.2022) 
Ortslandwirt, Herr Christian Staehr, (18.01.2022) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.02.2022) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (31.01.2022)  
Straßenverkehrsbehörde, Verwaltungsbehördenbezirk/Ordnungsbehördenbezirk 

Neu-Anspach/Usingen/Grävenwiesbach (19.01.2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13b BauGB 
sowie § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

Bürger 1 
Bürger 2 
Bürger 3 (14.02.2022) 
Bürger 4 (14.02.2022) 
Bürger 5 (28.02.2022) 
Bürger 6 (16.02.2022) 
Bürger 7 (16.02.2022) 
Bürger 8 
Bürger 9 
Bürger 10 (15.02.2022) 
Bürger 11 (16.02.2022) 
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Abwasserverband Oberes Usatal (07.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand Westerfeld“ – Erweiterung     Seite 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (14.01.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus vorliegend 
grundsätzlich kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 

1. 

2. 
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3. 
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreis, Umwelt, Naturschutz und Bauleitplanung 
(15.02.2022) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes im Verfahren nach § 13b 
BauGB kann nach der gesetzlichen Regelung nur bis zum Ablauf des 31.12.2022 
förmlich eingeleitet werden, sodass davon auszugehen ist, dass die Anwendungsfäl-
le in der Stadt Neu-Anspach begrenzt bleiben werden. Im Übrigen hat der Bundes-
gesetzgeber hier bewusst eine Verfahrenserleichterung geschaffen, die bei Vorliegen 
der Anwendungsvoraussetzungen gleichwohl genutzt werden kann. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird jedoch 
nicht entsprochen. 
 
Nach der raumordnerischen Zielvorgabe 3.4.1-9 im Regionalplan Südhessen / Regi-
onaler Flächennutzungsplan 2010 sind im Rahmen der Bauleitplanung für die ver-
schiedenen Siedlungstypen entsprechende auf das Bruttowohnbauland bezogene 
Dichtevorgaben einzuhalten. Der Stadtteil Westerfeld der Stadt Neu-Anspach dürfte 
dabei dem ländlichen Siedlungstyp mit der Vorgabe von 25 bis 40 Wohneinheiten je 
Hektar zuzuordnen sein. Die unteren Werte dürfen nur ausnahmsweise, z.B. durch 
die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, durch die Eigenart eines 
Ortsteiles oder durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologi-
scher Besonderheiten, unterschritten werden. Die Wahrung der raumordnerisch 
maximal zulässigen Dichtewerte auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt 
vorliegend über die Festsetzung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen je 
Wohngebäude. Das Bruttowohnbauland umfasst die Fläche des Allgemeinen Wohn-
gebietes mit einer Größe von rd. 0,1 ha. 

1. 

2. 
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Im Zuge der innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Errichtung von zwei Doppel-
häusern und der im Bebauungsplan nunmehr festgesetzten Begrenzung der Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäude werden maximal vier Wohneinheiten entstehen. 
Wenn dieser Wert nun theoretisch auf eine Fläche von 1 ha hochgerechnet wird, 
kann demnach die raumordnerisch festgelegte Obergrenze eingehalten werden. 
Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass die raumordnerische Zielvorgabe mit 
den entsprechenden Festlegungen insbesondere bei kleinen Plangebieten und somit 
im vorliegenden Fall in der praktischen Umsetzung und auch von der damit ange-
strebten Steuerungswirkung regelmäßig an ihre Grenzen gelangt. Ferner kann an-
gemerkt werden, dass der Ortsrand im Stadtteil Westerfeld von der stadträumlichen 
Lage und umgebenden Siedlungsstruktur nicht dazu geeignet ist, eine Bebauung mit 
einer Siedlungsdichte, die innerörtlichen oder gar innerstädtischen Dichtewerten 
entspricht, verträglich aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde auch die im 
Bebauungsplan enthaltene Festsetzung zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten 
je Wohngebäude entsprechend angepasst. Demnach besteht diesbezüglich vorlie-
gend kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird jedoch 
nicht entsprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf. Mit der gewählten Formulierung der angesprochenen Festsetzung soll 
gerade verhindert werden, dass nur die rechnerisch über die festgesetzte Grundflä-
chenzahl einschließlich der zulässigen Überschreitung unter anderem durch Stell-
plätze und Nebenanlagen verbleibende Grundstücksfreifläche als entsprechend 
gestaltete und begrünte Freifläche verbleibt, sondern vielmehr die gesamte baulich 
tatsächlich nicht genutzte Fläche des jeweiligen Baugrundstückes. 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird jedoch 
nicht entsprochen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf. Nach den Festsetzungen des angrenzenden rechtswirksamen Bebau-
ungsplanes „Östlicher Ortsrand Westerfeld“ von 2006 sind mindestens 30 % der 
Grundstücksfreiflächen zu bepflanzen.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Unter Grundstücksfreifläche ist dabei der Anteil des Baugrundstückes zu verstehen, 
der sich rechnerisch über die festgesetzte Grundflächenzahl einschließlich der zu-
lässigen Überschreitung unter anderem durch Stellplätze und Nebenanlagen ermit-
teln lässt. Wenn vorliegend vier Baugrundstücke für jeweils eine Doppelhaushälfte 
entstehen, die in etwa gleich groß sind, ergibt sich vereinfacht eine Grundstücksgrö-
ße von etwa 250 m². Nach der festgesetzten Grundflächenzahl von maximal 0,4 und 
der zulässigen Überschreitung um 50 % insbesondere für Stellplätze und Nebenan-
lagen würde die sog. Grundstücksfreifläche demnach je Baugrundstück etwa 100 m² 
betragen. Da hiervon jedoch nach der angesprochenen textlichen Festsetzung des 
angrenzenden Bebauungsplanes von 2006 nur 30 % zu bepflanzen sind, würde dies 
einem Flächenanteil von nur etwa 30 m² entsprechen. Hieraus wird ersichtlich, dass 
die vorliegend gewählten Vorgaben zur Begrünung der Baugrundstücke zwar anders 
formuliert werden, aber zu einem ähnlichen Grünanteil führen. Im Übrigen darf nicht 
verkannt werden, dass bei begrenzten Grundstücksgrößen für Doppelhaushälften 
eine Bepflanzung mit Laubbäumen und Laubsträuchern in hoher Anzahl weder 
sachgerecht noch faktisch überhaupt möglich ist. 
 
 
Zu 5: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
Zu 6 bis 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Anregungen 
werden, sofern sie vorliegend für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
relevant sind, als Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; für die Aufnahme weiterge-
hender Festsetzungen und Vorgaben wird vorliegend kein städtebauliches 
Erfordernis gesehen. 
 
 
Zu 10: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird wie folgt 
entsprochen: 
 
Die Formulierung der textlichen Festsetzung zum unteren Bezugspunkt für die Hö-
henermittlung wird redaktionell dahingehend angepasst, dass hier nicht die „Stra-
ßenachse längs der Fahrbahn“, sondern die „Fahrbahnoberkante (Scheitelpunkt)“ 
der Straße Otto-Sorg-Weg gilt. 
 

11. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (14.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Plangebiet entsteht ein zusätzlicher Wasserbedarf für maximal zwei Doppelhäu-
ser mit insgesamt vier Wohneinheiten, zumal die im Bebauungsplan enthaltene 
Festsetzung zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude entspre-
chend angepasst wurde. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an 
das bestehende Versorgungsnetz. Demnach ist davon auszugehen, dass der ge-
samte Wasserbedarf gedeckt und die ausreichende Löschwasserversorgung sicher-
gestellt werden kann. Die Anzahl der künftigen Bewohner kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht abschließend benannt werden, jedoch dürfte sich diese in der Span-
ne von etwa 8-14 Personen bewegen. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen wurde ebenfalls entsprechend am 
Aufstellungsverfahren beteiligt und hat in seiner Stellungnahme vom 07.02.2022 
keine Hinweise auf das mögliche Vorhandensein von Kampfmitteln innerhalb des 
Plangebietes abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
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Syna GmbH (04.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren Berück-
sichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3 und 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

4. 
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Bürger 1 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 

1. 

2. 
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Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung wird zwar die unbefestigte Wegeparzelle Flur-
stück 115 teilweise (Gemarkung Westerfeld, Flur 5) als Teil des geplanten südöstli-
chen Baugrundstückes überplant. Gleichwohl ist die Erreichbarkeit der umliegenden 
Flächen in Richtung der freien Feldflur über die im näheren Umfeld vorhandenen 
Straßen und Wege auch künftig ohne unverhältnismäßig große Umwege für Fuß-
gänger weiterhin möglich. 
 
Zu 4: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; die vorgebrachten 
Hinweise und Anregungen werden in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 
Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
 
 

3. 

4. 
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Anlage zur Stellungnahme von Bürger 1 
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Bürger 2 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. Der Bereich 
des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen Wohnbe-
bauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines Lücken-
schluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld an. 

1. 

2. 
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Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im nord-
östlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass kleinräumig 
ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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Anlage zur Stellungnahme von Bürger 2 
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Bürger 3 (14.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1 und 2: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. Der Bereich 
des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen Wohnbe-
bauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines Lücken-
schluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld an. Da-
her sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im nordöstli-
chen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass kleinräumig ein 
Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet wird. 

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung wird zwar die unbefestigte Wegeparzelle Flur-
stück 115 teilweise (Gemarkung Westerfeld, Flur 5) als Teil des geplanten südöstli-
chen Baugrundstückes überplant. Gleichwohl ist die Erreichbarkeit der umliegenden 
Flächen in Richtung der freien Feldflur über die im näheren Umfeld vorhandenen 
Straßen und Wege auch künftig ohne unverhältnismäßig große Umwege für Fuß-
gänger weiterhin möglich. 
 
Zu 4: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; die vorgebrachten 
Hinweise und Anregungen werden in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 
Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 

3. 

4. 
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Bürger 4 (14.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 

1. 

2. 
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Im Zuge der vorliegenden Planung wird zwar die unbefestigte Wegeparzelle Flur-
stück 115 teilweise (Gemarkung Westerfeld, Flur 5) als Teil des geplanten südöstli-
chen Baugrundstückes überplant. Gleichwohl ist die Erreichbarkeit der umliegenden 
Flächen in Richtung der freien Feldflur über die im näheren Umfeld vorhandenen 
Straßen und Wege auch künftig ohne unverhältnismäßig große Umwege für Fuß-
gänger weiterhin möglich. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
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Bürger 5 (28.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird wie 
folgt entsprochen: 
 
Die getroffenen Festsetzungen orientieren sich im Wesentlichen an den Festsetzun-
gen des angrenzenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Östlicher Ortsrand Wes-
terfeld“ von 2006. Da somit ausschließlich Einfriedungen aus Drahtgeflecht und 
Holzlatten in senkrechter Gliederung zulässig sind, wird vorliegend kein städtebauli-
ches Erfordernis zur Ergänzung der in den Bebauungsplan aufgenommenen bau-
ordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschrift gesehen, zumal Stabgitterzäune, die 
oftmals mit aus städtebaulicher Sicht unerwünschten Sichtschutzelementen verse-
hen werden, ohnehin nicht zulässig sind. Jedoch wird zur Klarstellung diesbezüglich 
ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 

1. 
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Bürger 6 (16.02.2022) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 

1. 

2. 
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Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. 
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Bürger 7 (16.02.2022) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 
die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 

1. 
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Bürger 8 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 

1. 

2. 
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Bürger 9  
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem verbunden, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. In Anbetracht der geringfügigen Größe des Plangebietes bzw. der 
geplanten ergänzenden Wohnbebauung von maximal zwei Doppelhäusern im Nah-
bereich zum bestehenden Siedlungsrand und zur Bebauung entlang der Straße Otto-
Sorg-Weg erfolgt im Übrigen keine raumordnerisch zu vermeidende Beeinträchti-
gung von Klimafunktionen. 
 

1. 

2. 
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Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird 
jedoch nicht entsprochen. 
 
Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung des Bebauungsplan-
Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden war zum Anlass genom-
men, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung zur Begrenzung der Zahl 
der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Jedoch wird an den darüber 
hinaus getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, die den Fest-
setzungen des angrenzenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Östlicher Orts-
rand Westerfeld“ von 2006 entsprechen, weiterhin festgehalten. Im Zuge der ge-
troffenen Festsetzungen wird eine Bebauung ermöglicht, die aus städtebaulicher 
Sicht mit dem näheren Umfeld verträglich in Einklang gebracht werden kann. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
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Bürger 10 (15.02.2022) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1 bis 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Abwägung der Belange i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 
 
Die Straße Otto-Sorg-Weg ist als sog. Mischverkehrsfläche angelegt und weist dem-
nach bewusst keine Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen auf. Mit der ge-
wählten Fahrbahnbreite ist zudem zutreffend, dass der ruhende Verkehr zumindest 
nicht regelmäßig und in hohem Umfang auf der öffentlichen Verkehrsfläche Raum 
finden soll. Auch mit den angesprochenen „Ausweichparkplätzen“ wurden keine 
offiziellen öffentlichen Parkplätze geschaffen, zumal es sich hierbei um eine unge-
ordnete Fläche handelt, die faktisch zum Abstellen von einzelnen Kraftfahrzeugen 
genutzt wird. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass der Stellplatz-
nachweis regelmäßig auf dem eigenen Grundstück nach den Vorgaben der Stell-
platz- und Ablösesatzung der Stadt Neu-Anspach in der jeweils rechtsgültigen Fas-
sung zu führen ist. Dies betrifft nicht nur die vorliegend geplante Ausweisung von 
Baugrundstücken für die Errichtung von zwei Doppelhäusern, sondern auch die 
vorhandene Bebauung. Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung 
des Bebauungsplan-Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden 
jedoch zum Anlass genommen, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung 
zur Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Im 
Allgemeinen Wohngebiet ist je Doppelhaushälfte demnach nur noch eine Wohnung 
zulässig, sodass auch der damit verbundene Bedarf an Stellplätzen und gegebenen-
falls entsprechender Parkmöglichkeiten entsprechend reduziert wird. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
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Bürger 11 (16.02.2022) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
Zu 2: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der vorliegenden Planung stehen keine Ziele und in der Abwägung nicht überwind-
bare Grundsätze der Raumordnung entgegen. In Anbetracht der geringfügigen Grö-
ße des Plangebietes bzw. der geplanten ergänzenden Wohnbebauung von maximal 
zwei Doppelhäusern im Nahbereich zum bestehenden Siedlungsrand und zur Be-
bauung entlang der Straße Otto-Sorg-Weg erfolgt insbesondere keine raumordne-
risch zu vermeidende Beeinträchtigung von Klimafunktionen. Die grundsätzliche 
Vereinbarkeit der Planung wird im Übrigen auch seitens des Regierungspräsidiums 
Darmstadt als Oberer Landesplanungsbehörde sowie seitens des Regionalverban-
des FrankfurtRheinMain in den jeweiligen Stellungnahmen, die im Rahmen der Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur vorliegenden 
Planung abgegeben wurden, bestätigt. 
 
Zu 3: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der erfolgten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden nicht nur die zuständigen Fachbehör-
den, sondern darüber hinaus zahlreiche weitere Stellen und auch die anerkannten 
Naturschutzverbände am Aufstellungsverfahren und der Bauleitplanung beteiligt. 
Einschließlich der Nachbargemeinden wurden insgesamt 49 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange angeschrieben., von denen keine Stelle grundsätzliche 
Bedenken gegen die vorliegende Planung geäußert hat. 
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Zu 5: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen zu Punkt 2. 
 
 
 
Zu 6 und 7: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung des Bebauungsplan-
Entwurfs vorgebrachten Hinweise und Anregungen wurden war zum Anlass genom-
men, dass die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung zur Begrenzung der Zahl 
der Wohneinheiten je Wohngebäude angepasst wurde. Jedoch wird an den darüber 
hinaus getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, die den Fest-
setzungen des angrenzenden rechtswirksamen Bebauungsplanes „Östlicher Orts-
rand Westerfeld“ von 2006 entsprechen, weiterhin festgehalten. Im Zuge der ge-
troffenen Festsetzungen wird eine Bebauung ermöglicht, die aus städtebaulicher 
Sicht mit dem näheren Umfeld verträglich in Einklang gebracht werden kann. 
 
Der Bereich des Plangebietes befindet sich unmittelbar angrenzend zur vorhandenen 
Wohnbebauung und bietet sich für eine städtebauliche Entwicklung im Sinne eines 
Lückenschluss bzw. einer Abrundung des nordöstlichen Ortsrands von Westerfeld 
an. Daher sollen im Zuge der vorliegenden Planung die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine ergänzende Bebauung mit bis zu zwei Doppelhäusern im 
nordöstlichen Anschluss an die bebaute Ortslage geschaffen werden, sodass klein-
räumig ein Beitrag zur Bereitstellung von Wohnraum in Stadtteil Westerfeld geleistet 
wird. 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 
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Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht im Rahmen der Festsetzung als Allgemeines Wohn-
gebiet eine Wohnnutzung und gibt für das Maß der baulichen Nutzung einen ent-
sprechenden Rahmen vor. Zudem wird die Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 
begrenzt und es wird als zulässige Hausform das Doppelhaus vorgegeben. Dies 
entspricht den städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Neu-Anspach für den 
Bereich des Plangebietes und ermöglicht eine Bebauung, die aus städtebaulicher 
Sicht mit dem näheren Umfeld verträglich in Einklang gebracht werden kann. 
 
Zu 9: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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